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•  BITTE BEACHTEN  •

1. Nur ein vollständig ausgefüllter Leihvertrag darf akzeptiert werden.
2. Pro Spieler darf in einer Saison nur ein Mal ein Leihvertrag abgeschlossen werden.
3. Der Leihvertrag gilt als abgeschlossen, sobald er vollständig ausgefüllt ist).
4. Es sollte das Original beigebracht werden, aber auch ein Fax bzw. Scan-Druck wird akzeptiert.
5. Die Spielberechtigung ist erst gegeben, wenn er beim Landesverband eingelangt ist und der

entsprechende Vermerk im Billard-Manager eingetragen wurde.
Dehören verleihender und ausleihender Verein verschiedenen Landesverbänden an, so ist er
beim ÖPBV einzubringen (je eine Kopie an die betroffenen Landesverbände).

Dem Spieler

Vorname: ....................................................... Familienname: ............................................................................

Geburtsdatum: ............ – ............. – ...................  mit der  Lizenz-Nr.: .............. – ......................................

wird mit seinem Einverständnis  >  ...................................................................................................................

und unter Berücksichtigung der dafür geltenden Richtlinien im Sportreglement bis zum Ende der laufenden

Saison die Spielberechtigung für Mannschaftsbewerbe für den

ausleihenden Verein .......................................................................................................................... erteilt.

Verleihender Verein (Stammverein): .............................................................................................................

WICHTIG: Erst wenn alle oben geforderten Angaben vollständig eingetragen sind, erteilt der Stammverein

durch nachstehende Unterschrift die Freigabe.

Datum: ............................................

........................................................................
(Unterschrift des Obmannes)

Tag Monat Jahr

(Unterschrift des Spielers)


